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Fuhrwerke:
Zugpferde

Ambnlancefourgon 1 4
Blcssiertenwagen 2 4
Gepäckwagen 1 2

Proviantwagen 1 2

Feldküche (angehängt) — —
'> 12

Piekapitulation des Divisionslazaretcs:
Offiziere U,-Offizicre u. Soldaten Total Pleitpferde Zugpferde

Stab 3 1 4 1^3 Ambulanecn 24 147 171 6 36
^ ^ 177. M"'

Vergleichsweise lassen wir die Bestände des heutigen Feldlazarett nud der Anlbnlaneen
folgen: Der Feldlazaretstab besteht ans: 1 Chef des FcldlnznretS, Major, beritten-, als Ad-
jutant der Arzt des Trainbataillons, beritten; 1 VerwaltnngSoffizier Hanptniann oder Ober-
lieutenant, beritten; 1 Apotheker, Hanptmann oder Oberlieutcnant; 1—2 Feldprcdigcr; l
Feldweibel der Sanitätstrnppc; 1 Unteroffizier als Schreiber- Eine Ambnlanee besteht ans:
1 Ehcf der Anibnlanee, Hanptniann, beritten; 3 Aerzte (wenigstens). Hanptlentc oder Ober
lieutenants, nnbcritten; 3 ältere Bledizinstndircndc im Kriegsfalle: 1 Onartiermeister, Ober
lieutenant oder Lieutenant; 4—6 Unteroffiziere; 1V Krankenwärter; 20—24 Krankenträger-

Eine Vergleichnng beider Tabellen ergiebt für den Entwurf eine Reduktion des Lazaret-
stades, wobei der Wegfall des Lazaretquartiermeisters am meisten zu beklagen ist; diese

Charge ist entschieden notwendig, obschon zum Divisionslazaret inskünftig nur noch drei Am-
bnlanecn (statt wie bisher fünf) gehören werden. Der Bestand der Ambulanecn ist wesentlich
verstärkt. (Forts, folgt.)

Petition dote. Unterricht der Kondstnrinsonitttt.
Bern, den 15. März I8!>4.

An den hohen schwciz. Bundesrat zu Handen der hohen schwciz. Bundesversammlung
in Bern.

Hochgeachteter Herr Bundesprüsidcnt!
Hochgeachtete Herren Bundesräte!

Die von der Landsturmschützcngescllschast Bern angeregte Petition betr. Unterricht des bewaff-
neten Landsturms giebt den unterfertigten Eentralvorständen des schwciz. MilitärsanitätSvercinS und
des schwciz. Samariterbundes Veranlassung, auch für die Landstnrmsanität, die erste Gruppe
des nnbewaffnctcn Landsturms, die Einführung gesetzlich geordneten Unterrichtes anzustreben.
Die beiden genannten schweizerischen Organisationen halten sich für kompetent, ein solches

Begehren zu stellen, weil sie sich aus eigenem Antriebe schon längst, mit günstigem Erfolge
allerdings nur in Bezug auf die Resultate der Ausbildung, mit fast negativem Erfolge in

Bezug auf die Teilnahme selbst bemüht haben, die Angehörigen der Landstnrmsanität sei es

in Militärsanitäts-, sei es in Samaritervcreinen soweit auszubilden, wie dies auf freiwilligen!
Boden überhaupt möglich ist. Bei diesen Bemühungen ist ihnen mit erschreckender Klarheit
das Bewußtsein geworden, daß eine absolut ungeschickte Landstnrmsanitätstrnppe — und nach

vorhandenen dürftigen statistischen Angaben sind über 00"/» der LandstnrmsanitätSmannschast
ungeschickt und ohne die primitivsten Kenntnisse eines Sanitätsdienstes — im Ernstfälle nicht

nur nnverwendbar, sondern für die Armee im höchsten Grade gefährlich sein wird.
Dieser erschreckend hohe Prozentsatz der ungeschickten Landstnrmsanitätlcr erklärt sich leicht

daher, daß eben nur der allergeringste Teil der in den Kontrollen figurierenden Mannschaft
durch normalen Uebcrtritt ans der Landwehr oder durch gesundheitshalber vorzeitigen Ueber

tritt aus Auszug oder Landwehr in die Landstnrniklasse der Sanität aufgenommen wurde
und als z-nseperziert betrachtet werden kann; ein ganz geringer Teil der Landsturmsanilät
hat ferner als Mitglieder von Militärsanität- und Samaritcrvcreinen freiwillig eine gewisse

Summe von Kenntnissen sich erworben; allein das Hauptkontingcnt, wie gesagt über
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90"/o, ist durchaus uugcschult uud ohuc dic geringsten Kenntnisse. Ja nicht einmal da, wo
sich in einzelnen Divisions- bczw. Landstnrmkreiscn ans Bcilitärsanitäts- oder Samariter-
vereinen hcrvorgcgangcncs, wenigstens als Hilfskontingcnt verwendbares Personal vorfand,
ist dasselbe zur Landsturmsanität rekrutiert, sondern häufig zu den Pionieren, Magazin-
arbcitern :e. ansgehoben und bei diesen Hilfstruppen belassen worden.

Die Verwendung der Landstnrmsanität im Ernstfälle wird und soll eine vielseitige
sein: selbst wenn sie, wie von fachkundiger Seite wiederholt betont wurde, nur in der dritten
Sanitätshilfslinie Verwendung finden soll und als Krankenträgcrhilfsdetachement einem

Divisions- oder Corpslazarct angegliedert werden kann, so bleibt doch hier eine mannigfache

Verwendung in Etappcnspitälcru, Rckouvaleseentenstatioucn, Erfrischnngsstatiouen, beim

Transport Verwundeter und Kranker ins Landcsinnere, zum Vcrpflcgnngsdicnst, als Hitfs-
krankcnwärter; spricht man ja sogar von einer Zuteilung von aus dem Landsturm hervor-
gegangenen Trägerdetachemcnten zu jeder Division.

Alle diese Funktionen aber kann man einem papierenen Landsturmsoldatcn, der niemals
eine Instruktion genossen hat, nicht zumuten. Der Mangel notwendiger Kenntnisse und
Fertigkeiten würde sich im Ernstfälle bitter rächen und es ist geradezu als ein Verbrechen
au unsern im Waffendienst stehenden Landeskindern zu bezeichnen, wenn man ihre Pflege,
ihren Transport, ihr leibliches Wohl und Wehe mit einer solchen Schar papierener Land-

stnrmsanitätssoldatcn verknüpft, welche vielleicht nie eine Wunde gesehen, nie einen Kranken
gesiegt, nie ein Verbandtuch in den Händen gehabt. Das Schwcizcrvolk sympathisiert,
einzelne wenige unrühmliche Ausnahmen abgerechnet, mit seinem Milizheer, es begrüßt
die Fortschritte des Samaritcrvcreins, welcher sich nach und nach in allen Gauen des Vater-
landes seßhaft niederläßt uud überall seine segensreiche Thätigkeit entfaltet. Das Schwcizcrvolk
wird nicht nur einen geordneten Unterricht für den bewaffneten Landsturm jubelnd begrüßen,
sondern es als selbstverständlich und notwendig hinnehmen, daß für seine Landsturmmanucn
auch eine geschulte Sanitätstrnppc vorhanden sei und dies um so mehr, als im Entwürfe
einer neuen Hecrcsorganisation die Rekrutierung der Sanitätstrnppc für die Feldarmee zu
Gunsten der kombattauteu Truppenteile arg beschnitten werden soll.

Wir beschwören Sie, unsere Ausführungen wohlwollend entgegenzunehmen und für die

Ausbildung einer tüchtigen Landsturmsanität kräftig einzutreten. Es würde uns zu weit
führen und den Rahmen einer schlicht gehaltenen Petition überschreiten, wollten wir die

dringliche Notwendigkeit unserer Bestrebungen mit Kricgserfahrungcn aus der neuern nnd
neuesten Zeit belegen, wollten wir Vergleiche heranziehen mit den ungeheuren Leistungen,
welche unsere waffenstarrcndcn Nachbarstaaten ganz besonders auf dem Gebiete der Kriegs-
bcreilschaft in sanitärer Hinsicht auszuweisen haben. Der Anspruch ans Instruktion ist also
bei der Landstnrmsanität ebenso gut begründet, wie beim bewaffneten Landsturm.

Wir stellen daher das dringende Gesuch, es möchte ein gesetzlich geordneter Unterricht
nicht nur für den bewaffneten Landsturm, sondern gleichzeitig auch für die Landstnrmsanität
so rasch wie möglich in Kraft gesetzt werden, nnd fassen unsere Petition in Kurze in folgende
Sätze zusammen:

1. Die jetzige Landstnrmsanität besteht weitaus zum größten Teile aus Leuten, welche
niemals einen ihrer zukünftigen Verwendung entsprechenden Unterricht genossen haben;

L. Eine solche Hilfstrnppe wird niemals im Falle sein, die ihr organisch zugewiesene Ans-
gäbe zu lösen; sie wird vielmehr, falls ihre Verwendung ohne vorausgegangene In-
struktion forciert werden soll, direkt unermeßlichen Schaden stiften;

N Die eidgenössischen Räte werden dringend gebeten, einen gesetzlich geordneten Unterricht
der Landstnrmsanität ins Leben zu rufen;

I. Dieser Unterricht kann sowohl den offiziellen Organen, resp, dem ordentlichen In-
struktionspcrsonal mit oder ohne Zuzug des schweizerischen roten Kreuzes, der Militär-
sanitätsvereinc und Samaritervereine übertragen werden, oder er kann von den heute
bestehenden Militärsanitäts- und Samaritervereinen unter gesetzlich näher zu verein-
barcnden Bestimmungen verantwortlich übernommen werden;

5. Bei der einen oder der andern Art der Unterrichtscrteilung sind die Kosten nicht so

hoch, als daß sie sich nicht im Interesse der Sorge um die Pflege unserer Landsturm-
Mannschaft rechtfertigen lassen;

6. Die Landsturmkommandanten sind anzuweisen, Landstnrmpflichtige, welche sich als Mit-
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glicder von Militärsanitäts- oder Samarilervcrcincn ausweisen, der Mndsturmsanität
zuzuteilen, sofern sie mcht für den bewaffneten Landsturm verwendet werden müsse».

Zum Schlüsse bemerken wir, daß wir uns der von den Berner Pandsturmschützcn ans-
gegangenen Petition mit vollem Herzen anschließen und ihr den besten Erfolg wünschen-
wenn ihr patriotischer, opferwilliger Aufruf, wie wir hoffen, durchschlägt, kann es nicht fehlen,
daß die einsichtigen Männer der hohen Bundesversammlung gleichzeitig auch die zwingende
Notwendigkeit anerkennen werden, es müsse auch unsere Petition in die That umgesetzt werden.

Mit vollkommener Hochachtung!
jUnterschriften.)

WkizerWr MWr-êniW»mi». KV
Auszug aus den Verhandlungen des Zentralkomitees vom 24. April 4834.

1. Der Präsident giebt von folgenden zwei Zuschriften Kenntnis:
a. Die Sektion Aaran teilt mit, daß die Dclcgiertcnvcrsammlimg am M. Mai in

der Cantine daselbst stattfinden könne und daß das bezügliche Programm später bc-

kannt gegeben werde.

Wir sind mit diesem Zeitpunkt für die Abhaltung der Dclcgicrtcnvcrsammluug
einverstanden; die Sektion Aaran ist jedoch um umgehende Zusendung des Pro-
gramms zu ersuchen, damit dasselbe in nächster Nnmmcr dieses Blattes veröffentlich!
werden kann;

l>. Von Herrn Oberfeldarzt ist uns ans unsere bereits in letzter Nnmmcr erwähnte,
an ihn gerichtete Anfrage betr. das Seitengewehr der Sanitatsscldweibcl folgendes
erwidert worden:

„Das besondere Seitengewehr ist seiner Zeit nur sür die Fcldwcibcl der In
sanierst und nicht sür diejenigen anderer Truppengattungen eingeführt worden. Diese
Einführung geschah, weil der Fcldwcibcl als Zugführer ein anderes Seitengewehr
bedarf als das Bajonett in seinen verschiedenen Formen seit 4 800.

Für die Sanitätötruppc besteht dieser Estmnd nicht. Erstens ist unser Faschinen-
messcr ein für diesen Zweck ganz geeignetes Seitengewehr, und zweitens kommen

unsere Fcldwcibcl sehr selten oder nie dazu, einen Zug mit gezogenem Seitengewehr
zu führen. Ein Extra-Seitengewehr wäre daher ein unnützer Prnntgcgcnstaud, der

sich für einen schweiz. Wchrmann nicht schickt. Ein Fcldwcibcl soll seine Autorität
durch anderes zu wahren suchen, als durch solche verbotene Dinge."

Indem wir dem Herrn Oberfeldarzt diese Antwort hiermit bestens verdanken,
hoffen wir, daß die Betreffenden angehalten werden, sich diesbezüglich an die bc-

stehenden Vorschriften zu halten.
2. Da bis zum festgesetzten Termine keine Anträge von Sektionen für die Delegierten

Versammlung eingegangen sind, so wird für den Fall, daß solche noch eintreffen tonnten,
die Aufstellung des Traktandcnvcrzcichnisscs auf die nächste Sitzung verschoben und dieses

dann in der Nummer 10 vom 10. Mai publiziert.
Der Präsident: E. Möckly, Feldwcibet.
Der Sekretär: P. Nöthiger, Wärter.

WeizerWr Tmaritàd.
UereinschvonUl.

Der Samaritervcrcin des Amtes Laupcn ist am ll. April als 17. Sektion mit 27

Aktivmitglicdcrn in den schweiz. Samaritcrbund aufgenommen worden. Sein Vorstand ist

zusammengesetzt wie folgt: Präsident: Hürzelcr, Pfarrer, Mühlcbcrg; Vizepräsident: Herren-
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